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Auf der Grundlage von § 37 Abs. 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) vom 26. Februar 2007 (Nds. 

GVBI. Nr. 5/2007 S. 69) in der jeweils gültigen Fassung, hat das Präsidium der Ostfalia Hochschule für angewandte 

Wissenschaften – Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel am 19.04.2023 und das Präsidium der Technischen 

Universität Clausthal am 23.05.2023 die Änderung der Bachelor-Prüfungsordnung für den Studiengang 

„Digital Technologies“ (Verkündungsblatt Nr. 27/2019) genehmigt.  

 

 

Aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats Informatik der Ostfalia vom 29.03.2023 und des Fakultätsrats 

Mathematik/Informatik und Maschinenbau der Technischen Universität Clausthal vom 25.04.2023 werden folgende 

Änderungen vorgenommen: 

 

 

Abschnitt I 

 

Es werden folgende Schlussbestimmungen und Bestimmungen zum Außer-Kraft-Treten nach „§ 25 In-Kraft-treten“ 

eingefügt: 

 

 

Schlussbestimmungen 

Eine Prüfung nach dieser Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Digital Technologies der Fakultät für 

Mathematik/Informatik und Maschinenbau der Technischen Universität Clausthal sowie der Fakultät Informatik der 

Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften wird letztmals im Prüfungszeitraum des Sommersemesters 

2027 durchgeführt. 

 

Außer-Kraft-Treten 

Diese Prüfungsordnung tritt zum Ende des Prüfungszeitraums des Sommersemesters 2027 außer Kraft. 

Studierende, welche das Studium zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen haben, werden von Amts wegen in 

die sodann geltende Prüfungsordnung überführt.“ 

 

 

Abschnitt II 

 

Diese Änderung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im amtlichen Verkündungsblatt der Technischen Universität 

Clausthal/Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften zum Wintersemester 2023/24 in Kraft. 

 

 

Übergangsbestimmungen zur 3. Änderung vom 26.05.2023 

Studierende, die bei in Kraft treten dieser Änderungen nach der bisherigen Prüfungsordnung vom 25./26.06.2019 in 

der Fassung der zweiten Änderung vom 10.11.2020./20.01.2021 in diesem Studiengang studieren, werden in diese 

Version der Prüfungsordnung überführt. 

 


